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Vierte Verordnung

zur Änderung der SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung.

Vom 12. Juni 2020.

Aufgrund des $ 32 Satz 1 in Verbindung mit den$$ 28,

29 und 30 Abs. 1 Satz 2 des Infektiorisschutzgesetzes vom

20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), zuletzt durch Artikel 1

des Gesetzes vom 19. Mai 2020 (BGBi. IS. 1018), wird

verordnet:
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Die SARS-CoV-2-Quarantäneverordnung vom 9. April

2020 (GVBI. LSA S. 124), zuletzt geändert durch Verord-

nung vom 19. Mai 2020 (GVBl. LSA S. 248), wird wie
folgt geändert:

1. $ 1 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:

„Personen, die bis einschließlich 1. Juli 2020, 24, Uhr,

auf dem Land-, See-, oder Luftweg aus dem Ausland

in das Land Sachsen-Anhalt einreisen und sich zu

einem beliebigen Zeitpunktinnerhalb von 14 Tagen

vor der Einreise in einem Risikogebiet nach Absatz 4

aufgehalten haben, sind verpflichtet, sich unver-
züglich nach der Einreise auf direktem Weg in die

eigene Häuslichkeit oder eine andere geeignete

Unterkunft zu begeben und sich für einen Zeitraum

von 14 Tagen nachihrer Einreise ständig dort abzu- _
‚sondern; dies gilt auch für Personen,die zunächstin

ein anderes Land der Bundesrepublik |Deutschland
eingereist sind.“

b) In Absatz 2 Satz 2 wird das Wort „Krankheitssymp-

tomen“ durch die Wörter „Symptomen, die auf eine

Erkrankung mit” COVID-19 im Sinne der dafür

jeweils aktuellen Kriterien des Robert Koch-Instituts
hinweisen,“ ersetzt.

c) Absatz 4 erhält folgende Fassung:

„(4) Risikogebiet im Sinne des: Absatz 1 ist ein

Staat oder eine Region außerhalb der Bundesrepublik

Deutschland, für welchen oder welche zumZeitpunkt

der Einreise in die Bundesrepublik Deutschland ein

erhöhtes Risiko für eine Infektion mit dem Corona-
virus SARS-CoV-2 besteht. Die Einstufung als Risi-

kogebiet erfolgt durch das Bundesministerium für
Gesundheit, das Auswärtige Amt und das Bundes-

.ministerium des Innern, für Bau und Heimat und.
wird durch das Robert Koch-Institut veröffentlicht.“

d) Absatz 5 wird aufgehoben.

2. $ 2 erhält folgende Fassung:

»$ 2
Ausnahmen von der häuslichen Quarantäne

(1) Von $ 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen,

die nur zur Durchreise in die Bundesrepublik Deutsch-

land einreisen; diese haben das Gebiet des Landes

Sachsen-Anhalt auf direktem Weg zu verlassen. Die
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hierfür erforderliche Durchreise durch das Gebiet des -

Landes Sachsen-Anhalt ist hierbei gestattet.

(2) Von $ 1 Absatz 1 Satz 1 nicht erfasst sind Personen,

die überein ärztliches Zeugnisin deutscher oderin eng- °
lischer Sprache verfügen, welchesbestätigt, dass keine
Anhaltspunktefür das Vorliegeneiner Infektion mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 vorhanden sind, und dieses

der zuständigen Behörde auf Verlangen unverzüglich
vorlegen. Das ärztliche Zeugnis nachSatz 1 muss sich

aufeine molekularbiologische Testung aufdas Vorliegen
einer Infektion mit dem Coronavirus SARS-CoV-2
stützen, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen

Union oder einem sonstigen durch das Robert Koch-

Institut veröffentlichten. Staat durchgeführt und höchs-

tens 48 Stunden vor Einreise in die. Bundesrepublik
Deutschland vorgenommen worden ist. Das .ärztliche

Zeugnis nach Satz 1 ist für mindestens 14 Tage.nach der.

Einreise aufzubewahren.

(3) In begründeten Fällen können Befreiungen zuge-
lassen werden, sofern dies unter Abwägungaller betrof-

fenen Belange vertretbar ist.

(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten. nur, soweit die dort

bezeichneten Personen keine Symptome aufweisen, die

auf eine Erkrankung mit COVID-19 im Sinne der dafür

jeweils aktuellen Kriterien 'des Robert Koch-Instituts
hinweisen. Treten binnen 14 Tagen nach Einreise Symp-

. tome auf, die auf eine Erkrankung mit COVID-19 im

Sinne der dafür jeweils aktuellen Kriterien des Robert
Koch-Instituts "hinweisen, haben die Personen nach

Absatz 2 und Absatz 3 unverzüglich die zuständige

Behörde hierüber zu informieren.“

. $4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 bis 7 erhält folgende Fassung:

„s. entgegen & 2 Absatz 1 Satz 1. Halbsatz 2 das Gebiet

des Landes Sachsen-Anhalt nicht auf direktem Weg .

verlässt,

6. entgegen $ 2 Absatz 2 Satz 1 das Testergebnis auf
Verlangen nicht odernicht rechtzeitig der zuständi-

. gen Behörde vorlegt, oder

7. entgegen $ 2 Absatz 4Satz2 die zuständige Behörde

nicht oder nicht rechtzeitig informiert.“

. In der Anlage wird die Tabelle wie folgt geändert:

a) In Zeile 5 Spalte 1 wird die Angabe „($ 2 Abs. 5

Satz 1 Halbsatz 2 SARS-CoV-2QuaV)“ durch die

Angabe „($ 2 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 SARS-
" CoV-2QuaV)“ersetzt.

b) In Zeile 7 Spalte 1 wird die Angabe „($ 1 Abs. 2

Satz 2 SARS-CoV-2QuaV)“ durch die Angabe „($1

Abs. 2 Satz 2, $ 2 Abs.4 Satz 2 SARS-CoV--2QuaV)“
ersetzt.

c) Zeile 8 wird wie folgt geändert:

aa) Spalte 1 erhält folgende Fassung:
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„Vorlage Testergebnis bei Behörde (8 2 Abs. 2 d) Zeile 9 wird aufgehoben.

"Satz 1 SARS-CoV-2QuaV)“. à

bb) Spalte 2 erhält folgende Fassung: \

„Bin- und Rückreisende“. 82

cc) Spalte 3 erhält folgende Fassung: Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in
»300 — 3 000“. Kraft.

Magdeburg, den 12. Juni 2020.

Die Landesregierung

Sachsen-Anhalt

Dr. Haseloff | . . Grimm-Benne
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